
        Ablaufschema bei Verdacht (Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte) auf Kindeswohlgefährdung nach § 4 KKG/ § 8b SGB VIII 
 

 
 
 

Frühe Hilfen, Stadt Laatzen, Stadthaus, Marktplatz 2, 30880 Laatzen, Telefon: 0511 8205 5408                                                                               Stand, 09/2022 

 

Kollegiale Beratung

(im eigenen 
Versorgungsbereich)

Gespräch

mit den 
Sorgeberechtigten/

Eltern, dem 
Kind/Jugendlichen

Hinwirken auf 
Inanspruchnahme 

von Hilfen

Sorgeberchtigte/Eltern 
zeigen keine Einsicht / 
nehmen Hilfen nicht an

Hinzuziehen insoweit 
erfahrenen Fachkraft

(zur Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos)

Gespräch

mit den 
Sorgeberechtigten/

Eltern, dem Kind, 
Jugendlichen

Hinwirken auf 
Inanspruchnahme 

von Hilfen

Sorgeberechtigte/Eltern 
zeigen keine Einsicht/ 
nehmen Hilfen nicht an

Kontakt/ Mitteilung an das Jugendamt 

(Sorgeberechtigte/ Eltern werden im Vorfeld über die Mitteilung an das 

Jugendamt informiert, sofern der Schutz des Kindes/Jugendliches 

nicht gefährdet ist) 

kein Gefährdungsrisiko 

Verfahren beendet 

 

Hilfen werden 

angenommen  

Problemansicht 

Akute Gefährdung 

 

Bei akuter Gefährdung 

wird sofort das 

Jugendamt informiert 

 

Jugendamt Laatzen: 

0511 8205 5000 

Außerhalb der 

Öffnungszeiten:  

Bereitschaftsdienst des 

Jugendamtes über die 

Rettungsleitstelle 

112 

Akute Gefährdung  

Jugendamt Laatzen 

 0511 8205 5000 

Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 

Keine KWG und kein 
Hilfebedarf 
Maßnahmen zur Hilfe und 
Unterstützung 
Schutzauftrag §8a SGB VIII 


